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Christbaum und Adventkranz begleiten uns in der Vorweihnachtszeit am Marktplatz vor unserem 
Gemeindeamt und die Beleuchtung sorgt für stimmungsvolle Atmosphäre in den Abend- und 

Nachtstunden.  
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Ồ Der Bericht des Prüfungsaus-

schussobmanns über die stich-

probenartige Kontrolle der Be-

stell-, Rechnungs- und Bu-
chungsbelege und Vorschläge für 

weitere Umsetzungsschritte hin-

sichtlich des von der BH Perg 
festgehaltenen Konsolidierungs­

potentials des Gemeindehaus-
haltes sowie der Bericht über 

Einsparungen wegen des Weg-

falls der Kindergartenbusbe­
gleitung wurden einstimmig zur 

Kenntnis genommen.  

 

Ồ Der Gemeindevoranschlag 

2020 wurde erstmals nach den 
Regeln der VRV 2015 erstellt 

und mit 14 JA-Stimmen zu 6 
NEIN -Stimmen mehrheitlich 

angenommen. Einzahlungen in 

Höhe von ú 4.140.800,00 stehen 
Auszahlungen in Höhe von  

ú 3.930.800,00 gegenüber. 

 

Ồ Ein Nachtrag zum Mietver-

trag der Marktgemeinde St. 
Georgen am Walde mit dem 

Musikverein wurde einstimmig 
beschlossen. Die Höhe der Mie-

te wird mit ú 0,00 festgesetzt und 

die Verwaltungskostenpauschale 
fällt ab 01. Jänner 2020 weg. 

 

Ồ Das Ansuchen des Vereins 

ăSchorschiò auf Fºrderung der 

zuletzt getätigten hohen Investi-
tionen in Buffet und Beschnei-

ungstechnik wurde einstimmig 
genehmigt. In den Jahren 2019, 

2020 und 2021 wird ein Betrag 

von jeweils ú 10.000,00 zur Ver-
fügung gestellt. 

Ồ Dem ăVerein zur Fºrderung 

der Infrastruktur der Marktge-

meinde St. Georgen am Walde 
& Co KGò wurde einstimmig 

die Genehmigung erteilt, die 
Steuerberatungskanzlei Leitner-

Leitner mit der Unterstützung 

bei der Rückübertragung des 
Feuerwehrhauses an die Ge-

meinde zu beauftragen.  
 

Ồ Es wurde einstimmig be-

schlossen, den Erlös des Ver-
kaufs der Liegenschaft Markt 2 

und Markt 3 einer Rücklage für 
die Schulsanierung zuzuführen.  

 

Ồ Die notwendigen Grundabtre-

tungen vom und zum Öffentli-

chen Gut für die Aufschlie-
ßungsstraße im Bereich der Neu-

parzellierung am Teichweg wur-

den einstimmig beschlossen. 
 

Ồ Ein Verzicht auf ein vor mehr 

als 100 Jahren der Liegenschaft 

EZ 167 KG Linden (43011) 
(ehemals Freyenschlag und nun-

mehr Marktgemeinde St. Geor-

gen am Walde) eingeräumtes 
Wasserbezugsrechtes wird in 

Form einer grundbuchsfähigen 

Löschungsquittung einstimmig 
beschlossen. 

 

Ồ Der Kaufvereinbarung zwi-

schen der Marktgemeinde St. 
Georgen am Walde und dem 

Amt der OÖ Landesregierung 

wurde einstimmig zugestimmt. 
Das ehemalige Wohnhaus 

ăLinden 61ò wird zur Beseiti-

gung der Engstelle auf der         
B 119a abgebrochen. 

 

Ồ Der Haushaltsvoranschlag 

2020 des ăVerein zur Fºrderung 
der Infrastruktur der Marktge-

meinde St. Georgen am Walde 

und Co KGò wurde einstimmig 
beschlossen. 

Ồ Die Höhe der freiwilligen 

Ausgaben und Subventionen für 

2020 wurde einstimmig be-
schlossen. Der Gesamtbetrag 

beträgt ú 82.559,54. 
 

Ồ Mit Herrn Michael Göschl 

sowie mit Familie Peter und Do-

ris Sickinger wurden Gestat-

tungsverträge zur Sondernut-
zung von Öffentlichen Straßen 

einstimmig abgeschlossen. In 

beiden Fällen werden die Güter-
wege durch unterirdische Lei-

tungen (Wasser bzw. Strom) ge-
quert. 

 

Ồ Die Flächenwidmungsplanän-
derung im Bereich des Grund-

stückes 243 KG Linden (43011) 

wurde einstimmig beschlossen. 

Berichte aus dem Gemeinderat 

Am 13. Dezember 2019 fand 
eine öffentliche Sitzung des 

Gemeinderates statt. Über 

getroffene Entscheidungen 
wird an dieser Stelle auszugs-

weise informiert. 

Weitere Information über die 
Themen der Gemeinderats-

sitzung ist in der Kundma-

chung an der Amtstafel zu 
finden. Gerne beantworten 

Bürgermeister, Amtsleiter 
und Gemeinderatsmitglieder 

Anfragen dazu. 

Deine Gemeinde in einer 
App ð das liefert die App 

Gem2Go. Sie ermöglicht 

Bürgern und Touristen zeit-
gemäßen und komfortablen 

Zugang zu Veranstaltungen, 
Gemeindeinformationen, 

Stellenausschreibungen und 

vieles mehr, jederzeit und 
überall abrufbar. 



 

 

Dezember 2019 Gemeindenachrichten St. Georgen am Walde 3 

 

Liebe Bürgerinnen und Bürger 

von St. Georgen am Walde! 

 

ăWarum vergeht denn nur die 
Zeit so schnell?ò frage mich ver-

mutlich nicht nur ich. Es ist 

doch noch nicht solange her, 
dass wir Jahreswechsel gefeiert 

haben und jetzt soll 2019 in we-
nigen Tagen schon wieder der 

Vergangenheit angehören? Ach 

ja, wir haben gerade gelernt, ei-
nigermaÇen mit der ăGemeindeį

finanzierung Neuò richtig umzu-
gehen, haben uns mühsam erar-

beitet und uns angestrengt, den 

Gemeindehaushaltsvoranschlag 
2020 erstmals nach den Regeln 

der VRV 2015 zu erstellen und 

gemeinsam mit dem Bezirksab-
fallverband Perg das Sammelsys-

tem für Papier/Kartonagen, 
Leichtstoffverpackungen und 

Restabfall zu ändern. Alle Vor-

bereitungen für die Erschließung 
des neu geschaffenen Baulandes 

am Teichweg sind getroffen und 

die äußerst kostenintensive In-
nensanierung von Volks- und 

Neuer Mittelschule sind auf den 
Weg gebracht. Und vielleicht ist 

sogar das veränderte Aussehen, 

die klarere Struktur und der 
noch viel stärker auf St. Georgen 

am Walde bezogene Inhalt unse-

rer Gemeindenachrichten aufge-

fallen. 
 

ăWarum vergeht denn nur die 

Zeit so schnell?ò frage mich ver-
mutlich nicht nur ich. Es ist 

doch noch nicht solange her, 
dass ich zum Bürgermeister ge-

wählt worden bin und doch übe 

ich das Amt seit über vier Jahren 
aus und habe somit bereits mehr 

als zwei Drittel meiner Amtszeit 

hinter mir. Vieles habe ich ge-
wusst, vieles habe ich gelernt, 

vieles habe ich erwartet, vieles 
hat mich nicht überrascht, vieles 

hat mich doch überrascht und 

über vieles habe ich mich sehr 
gefreut. Über vieles aber habe 

ich mich auch geärgert und über 

manches war ich enttäuscht. 
Das Amt des Bürgermeisters ist 

trotz allem eine wunderschöne 
Aufgabe ð aber halt nicht immer 

einfach. Die Verantwortung 

nimmt zu, der Ton in Wort und 
Schrift wird schärfer. Ich bin ð 

Gott sei Dank ð nicht zart besai-
tet und kann damit ganz gut um-

gehen, obwohl ich gerne auch 

bekenne, in seltenen Momenten 
kurz Gedanken ans Aufhören 

verschwendet zu haben. 

 
ăWarum vergeht denn nur die 

Zeit so schnell?ò frage mich ver-
mutlich nicht nur ich. Es ist 

doch noch nicht solange her, 

dass wir den Gemeinderat ge-
wählt haben und trotzdem sind 

mehr als zwei Drittel der Funkti-

onsperiode bereits verstrichen. 
Vieles konnte gemeinsam umge-

setzt und so manches Projekt auf 
Schiene gebracht werden. Ich 

überlasse es Ihrer Erinnerung, 

was Ihnen dazu einfällt. Ich er-
suche Sie aber doch, sich gehö-

rig anzustrengen und sich ein 
möglichst umfassendes Bild zu 

machen. Für alles bereits erfolg-

reich Geschaffte nimmt der ge-

samte Gemeinderat gerne die 
Lorbeeren entgegen, muss aber 

auch umgekehrt für Versäumtes 

und (noch) nicht Erreichtes die 
Verantwortung tragen. Es dürfen 

aber durchaus auch noch Aufga-
ben für die restlichen beiden Jah-

re verbleiben.  

 
Abschließend bedanke ich mich 

sehr herzlich bei all jenen, die 

sich bereits in der Vergangenheit 
aktiv in die Weiterentwicklung 

der Gemeinde und die Gestal-
tung des Gemeindelebens zum 

Wohle unserer St. Georgenerin-

nen und St. Georgener einge-
bracht haben. Gleichzeitig erlau-

be ich mir aber auch ganz be-

wusst, alle Jammerer, Nörgler, 
Zweifler und vor allem die 

Schlechtredner und die Besser-
wisser einzuladen, ihren aus-

ständigen positiven Beitrag zu 

leisten. Sachliche Kritik und 
ernsthafte Anregungen werden 

gerne entgegengenommen, alles 
andere ist mehr als entbehrlich. 

Übrigens: Wir alle, die Mitarbei­

terinnen und Mitarbeiter der Ge-
meinde, Amtsleiter und Bürger-

meister und die Mitglieder des 

Gemeinderates können auch 
einiges an Lob vertragen ... 

 
Ich wünsche alles Gute, viel 

Glück, viel Gesundheit und viel 

Erfolg für das Neue Jahr 2020! 
Sehen wir optimistisch in die 

Zukunft und möge viel von dem 

gelingen, was wir uns vorneh-
men. 

Franz Hochstöger, Bürgermeister  

Vorwort des Bürgermeisters 
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Steuer- und Abgabehebesätze 2020 

Grundsteuer A  500 % des Steuermessbetrages 

Grundsteuer B  500 % des Steuermessbetrages 

Kommunalsteuer  3 % der Lohnsumme 

Lustbarkeitsabgabe 

bis zu 8 Spielapparate gem. Ä 3 (1) ú  50,00 je Apparat und Kalendermonat 

mehr als 8 Spielapparate gem. Ä 3 (1) ú  75,00 je Apparat und Kalendermonat 

Wettterminal gem. Ä 3 (2) ú  250,00 je Apparat und Kalendermonat 

Hundeabgabe 

pro Hund ú  45,00 pro Jahr 

pro Wachhund ú  20,00 pro Jahr 

Tourismusabgaben 

Ortstaxe ú  2,00 pro Nªchtigung 

Freizeitwohnunungspauschale: 

bis 50 mĮ Nutzflªche ú  72,00 pro Jahr 

¿ber 50 mĮ Nutzflªche ú  108,00 pro Jahr 

Gemeindezuschlag zur Freizeitwohnungspauschale  100 % 

Marktgeb¿hr ú  2,50 pro lfm Marktstand 

Abfallgeb¿hr 

Grundgeb¿hr pro Liegenschaft f¿r Abfallvolumen bis 720 
Liter (8 Entleerungen der Abfalltonne) 

ú 72,00 inkl. 10% MwSt. pro Jahr 

Zusatzgeb¿hr pro gemeldeter Person (HWS + NWS) ú 15,50 inkl. 10 % MwSt. pro Jahr 

Zusatzgeb¿hr pro Betrieb ú 31,00 inkl. 10 % MwSt. pro Jahr 

Geb¿hr pro zusªtzlich gehaltener Abfalltonne ú 72,00 inkl. 10 % MwSt. pro Jahr 

Geb¿hr pro zusªtzlich gehaltenem Abfallcontainer ú 880,00 inkl. 10 % MwSt. pro Jahr 

Geb¿hr pro zusªtzlichem Abfallsack ú 6,00 inkl. 10 % MwSt. pro St¿ck 

Abfalltonne 90 L schwarz ú 26,40 inkl. 10 % MwSt. 

Bioabfallsªcke ú 3,00 inkl. 10 % MwSt. pro Rolle = 26 St¿ck 

Gr¿nschnitt ú 11,81 inkl. 10 % MwSt. pro mį 

unzerkleinerter Baum- und Strauchschnitt ú 16,24 inkl. 10 % MwSt. pro mį 

Kanalanschlussgeb¿hr 

Mindestgeb¿hr f¿r 200 mį ú 4.852,00 inkl. 10 % MwSt. 

Ergªnzungsgeb¿hr f¿r 50 mį ú 1.213,00 inkl. 10 % MwSt. 

Kanalben¿tzungsgeb¿hr 

Kanal-Abwªsser ú  4,741 inkl. 10% MwSt. pro mį 

¦bernahme von Senkgrubeninhalten und Schlamm aus  
hªuslichen Kleinklªranlagen 

ú  4,741 inkl. 10 % MwSt. pro mį 

Niederschlagsentwªsserung ú  0,24 inkl. 10 % MwSt. pro mĮ 

Bereitstellungsgeb¿hr ú  0,24 inkl. 10 % MwSt. pro mĮ 

Kleinklªranlagen-Untersuchung ú  100,00 inkl. 10 % MwSt. 

Elternbeitrag f¿r Kindergarten (falls nicht beitragsfrei) inkl. 10 % MwSt. pro Monat 

Betreuung von Kindern unter 3 Jahren bis max. 30 Wochenstd. ab 31 Wochenstd. 

Anteil Elternbeitrag von Berechnungsgrundlage 3,6 % 4,8 % 

Mindestbeitrag 5-Tages-Tarif ohne Abschlªge ú  50,00 ú  50,00 

Hºchstbeitrag 5-Tages-Tarif ú  183,00 ú  243,00 

Betreuung von Kindern ¿ber 3 Jahren und Schulkindern 
bis max. 30 Wochenstd. bzw. 
bis max. 25 Wochenstd. 

ab 31 Wochenstd.  
bzw. ab 26 Wochenstd. 

Anteil Elternbeitrag von Berechnungsgrundlage 3,0 % 4,0 % 

Mindestbeitrag 5-Tages-Tarif ohne Abschlªge ú  43,00 ú  43,00 

Hºchstbeitrag 5-Tages-Tarif ú  113,00 ú  150,00 

Nachmittagsbesuch ab 13:00 Uhr 

Anteil Elternbeitrag von Berechnungsgrundlage 3,0 % 

Mindestbeitrag 5-Tages-Tarif ohne Abschlªge ú  43,00 

Hºchstbeitrag 5-Tages-Tarif ú  112,00 

Verk¿rzte Inanspruchnahme f¿r Kinder unter 3 Jahren und Schulkinder sowie f¿r Nachmittagsbesuch 

3-Tages-Tarif 70 % 

2-Tages-Tarif 50 % 
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Geschwisterabschlag 

Abschlag f¿r 2. Kind in beitragspflichtiger Kinderbetreuungseinrichtung 50 % 

Abschlag f¿r 3. oder weiteres Kind in beitragspfl. Kinderbetreuungseinrichtung 100 % 

Material- und Veranstaltungsbeitrag Kindergarten ú  91,00 inkl. 20 % MwSt. pro Jahr und Kind 

Entgelt f¿r Sch¿lerausspeisung 

Kindergartenkinder ú  2,90 inkl. 10 % MwSt. pro Essensportion 

Schulkinder ú  3,60 inkl. 10 % MwSt. pro Essensportion 

Sonstige (z. B. Lehrer) und betriebsfremde Personen ú  6,10 inkl. 10 % MwSt. pro Essensportion 

Miete Gemeindewohnung ú  5,06  inkl. 10 % MwSt. pro mĮ pro Monat 

Raumben¿tzungsgeb¿hr (Musikschulsaal, Turnsaal, Gymnastiksaal, Lehrk¿che, Schulk¿che,  

Klassenrªume udgl.)  

Miete pro Tag (Abend) ú  25,00 inkl. 20 % MwSt. 

Kaution pro Schl¿ssel ú  30,00 inkl. 20 % MwSt. 

Gerªteverleih (Rednerpult, Flipchart, Overhead-Projektor) 

Leihgeb¿hr pro Tag ú  10,00 inkl. 20 % MwSt. 

Kaution pro Verleih ú  20,00 inkl. 20 % MwSt. 

Grundbuchsauszug ú  12,00 

Kopien und Ausdrucke 

A4 schwarz/weiÇ ú  0,30; ab 50 Kopien ú 0,10; ab 500 Kopien ú 0,05 

A3 schwarz/weiÇ, A4 schwarz/weiÇ doppelseitig ú  0,60 

A4 Farbe ú  0,60; ab 50 Kopien ú 0,50; ab 500 Kopien ú 0,30 

A3 Farbe, A4 Farbe doppelseitig, A3 s/w doppelseitig ú  1,20 

A3 Farbe doppelseitig ú  2,40 

Farbseite in Gemeindezeitung (Aufzahlung auf s/w) ú  50,00 

Druckwerke 

Bezirksheimatbuch Perg ú  30,00 pro St¿ck 

Die besten Seiten des Bezirks Perg ú  10,00 pro St¿ck 

Photopoetisches Buch Perg ú  15,00 pro St¿ck 

Unsere Geschichte ï M¿hlviertler Alm ú    8,00 pro St¿ck 

Von der Donau bis zum Weinsberg ú  16,00 pro St¿ck 

Unser Marsch 1860 ï 2010 (Musikverein)  ú  12,00 pro St¿ck 

Europªische Friedensrose Waldhausen  ú  14,00 pro St¿ck 

AlmA Land Leben  ú  17,00 pro St¿ck 

Kleindenkmale, Steine, Brauchtum (gr¿n) ú    7,00 pro St¿ck (Set gr¿n + braun: ú 11,00) 

Ein Markt im unteren M¿hlviertel (braun) ú    6,00 pro St¿ck (Set gr¿n + braun: ú 11,00) 

Reitkarte M¿hlviertler Alm/ Donauland-Strudengau ú    6,00 pro St¿ck 

Wanderkarte M¿hlviertler Alm/ Wanderkarte Johannesweg ú    3,00 pro St¿ck 

Radland M¿hlviertel-S¿dbºhmen ú    3,00 pro St¿ck 

Tarife f¿r Gemeindeleistungen 

Facharbeiter (VB II) ú  35,08 exkl. MwSt. pro Stunde 

Hilfsarbeiter/Lehrling ú  11,93 exkl. MwSt. pro Stunde 

Unimog ¿ber 100 PS ohne Mann ú  72,00 exkl. MwSt. pro Stunde 

Traktor ¿ber 80 PS ohne Mann ú  32,00 exkl. MwSt. pro Stunde 

Kleintraktor 40 PS ohne Mann ú  20,00 exkl. MwSt. pro Stunde 

Frontlader/Erdschaufel/Traktorbagger/Kipper 2-Achs ú  11,20 exkl. MwSt. pro Stunde 

Kompressor mit Hammer ú  17,00 exkl. MwSt. pro Stunde 

Walze ú  50,00 exkl. MwSt. pro Tag 

Stampfer/Vibrationsplatte ú  32,00 exkl. MwSt. pro Tag 

Steuer- und Abgabehebesätze 2020 
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Vor wenigen Wochen wurde am 
28. Oktober 2019 im Rahmen 

eines feierlichen Aktes in der 
Bruckmühle in Pregarten der 

Marktgemeinde St. Georgen am 

Walde erneut das Qualitätszerti-
fikat ăGesunde Gemeindeò ver-

liehen. 
 

Landeshauptmann-Stellvertre-

terin Haberlander überreichte an 
die Vertretung unserer Gemein-

de die Auszeichnung. Bürger-

meister Franz Hochstöger und 
Bürgerservicemitarbeiterin Anita 

Haider durften das Qualitätszer-

tifikat für 2019 bis 2021 entge-
gennehmen. Haberlander beton-

te in ihrer Festansprache die 
Wichtigkeit der Gesundheitsför-

derung und Prävention zur Stär-

kung der Kompetenzen eines 
jeden Einzelnen zum gesunden 

Leben und bewussten Handeln. 
 

In St. Georgen am Walde wer-

den über das ganze Jahr verteilt 
Gesundheitsveranstaltungen wie 

Vorträge und Seminare, Selbst-

hilfekurse und eine breite Palette 
an sportlicher Betätigung ange-

boten. Die Gemeinde St. Geor-

gen am Walde führt eine 

ăGesunde Schulk¿cheò und ei-

nen ăGesunden Kindergartenò. 
Unsere Schulköchin Margit Pilz 

bereitet das Speisenangebot täg-

lich frisch zu und natürlich wird 
auf gesunde und ausgewogene 

Ernährung geachtet. Dass den 
Schülern, Lehrern und Kinder-

gartenkindern das Essen sicht-

lich schmeckt, zeigt die große 
Zahl an Mittagessen, die täglich 

ausgegeben werden. 

 
Und schließlich sorgen Bewe-

gungsplatz und Kinderspielplatz 
für ausreichend Bewegungs­

möglichkeiten unserer Kinder. 

Verleihung des Qualitªtszertifikats ăGesunde Gemeindeò 

LH -Stv. Mag.a Christine Haberlander, Anita Haider, Bgm. Franz Hochstöger,  
Dr. in Bettina Blanka und Monika Mauhart 
 

Foto: Land Oberösterreich, Ernst Grilnberger 

St. Georgen am Walde gewinnt Förderung für WLAN -Hotspots 

Die Europäische Kommission 

unterstützt mit ihrer Initiative 

"WiFi4EU" Gemeinden und 
Städte bei der Einrichtung von 

kostenlosen WiFi-Hotspots im 

öffentlichen Raum sowie beleb-
ten Plätzen oder Freizeiteinrich-

tungen im Gesamtbetrag von 51 
Millionen Euro. Beim diesjähri-

gen Aufruf beteiligten sich mehr 

als 10.000 Gemeinden und ver-

suchten ihr Glück bei dieser 

nach dem ăWindhundrennenò-

Prinzip durchgeführten Auslo-
bung. St. Georgen am Walde 

hat es erfreulicherweise diesmal 

als eine von 142 österreichischen 
Gemeinden geschafft und darf 

sich über einen Gutschein im 
Wert von ú 15.000,00 freuen. 
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Silvesterknaller und Feuerwerkskörper 

Im Pyrotechnikgesetz ist die 
Verwendung von Feuerwerks-

körpern umfassend geregelt.  

 
Unter Berücksichtigung einiger 

wichtiger Regeln (Beachtung der 
Gebrauchsanleitung und Sicher-

heitsbestimmungen, widmungs- 

und bestimmungsgemäße Ver-
wendung, Respekt, Sorgfalt und 

Verantwortungsbewusstsein für 

andere und die Umwelt) geht 

von Feuerwerkskörpern der Ka-
tegorie F1 nur eine sehr geringe 

Gefahr und von Feuerwerkskör-

pern der Kategorie F2 nur eine 
geringe Gefahr aus. Das Risiko 

ist kalkulier- und einschätzbar. 
 

Die Nutzung von Feuerwerks-

körpern der Kategorie F2 ist 

grundsätzlich allen Personen ab 

16 Jahren erlaubt. Nichtsdes-

totrotz ist die Verwendung in-

nerhalb des Ortsgebietes und in 

der Nähe zu Krankenanstalten, 

Kinder - Alters - und Erholungs-

heimen, Kirchen, Gotteshäu-

sern, Tierheimen und Tiergär-

ten sowie innerhalb bzw. in 

unmittelbarer Nähe zu größe-

ren Menschenansammlungen 

auch außerhalb des Ortsgebie-

tes verboten. 

 

Handeln Sie im Umgang mit 

Silvesterknallern und Feuer-
werkskörpern verantwortungs-

voll und nehmen Sie Rücksicht! 
 

 

 
 

 
 

 

Weitere Informationen finden 
Sie unter: 

https://www.bmi.gv.at/

bmi_documents/2138.pdf 

1 Bürokaufmann/frau -

Lehrstelle 
 

Alle Bewerber werden am Don-

nerstag, den 20. Februar 2020 
von 14:00 bis 15:30 Uhr bei der 

WIFI Karriereberatung in Linz 

einem Eignungstest unterzogen. 
 

Es findet eine Objektivierung der 
Bewerbungsunterlagen und eine 

Reihung durch den Personalbei-

rat statt. 

Entlohnung:  
 

Lehrlingsentschädigung brutto 
pro Monat bei 40 Stunden Voll-

zeitbeschäftigung: 

1. Lehrjahr ú 591,60 
2. Lehrjahr ú 746,50 

3. Lehrjahr ú 1.057,50 
 

Bewerbungsgesuche sind bis spä-

testens Montag, 17. Februar 

2020 beim Marktgemeindeamt 

St. Georgen am Walde einzu-

bringen. 

Die Stellenbesetzung erfolgt ab 

1. August 2020 bis 30. Juli 

2023. 

 

Mit Übernahme in den Gemein-
dedienst kann nach Beendigung 

der Lehre nicht gerechnet wer-

den. 

 

Ausschreibung der Marktgemeindeamt St. Georgen am Walde 

Folgende Unterlagen sind für 

Bewerbungen erforderlich: 

 

¶ Schriftliche Bewerbung mit 

Bewerbungsbogen (am Ge-
meindeamt erhältlich) 

¶ Handgeschriebener  

 Lebenslauf 
¶ Zeugnisse etc. 

¶ Geburtsurkunde 
¶ Staatsbürgerschaftsnach-

weis 

¶ Strafregisterbescheinigung 
¶ Vor Dienstantritt zu er-

bringen: Nachweis der ge-
sundheitlichen Eignung 

durch Gemeindearzt Dr. 

Gerald Moser 

Die gesamte Bewerbung ist auf 
unserer Homepage zu finden. 

www.st.georgen.at  

 

Weitere Infos und Kontakt:  

Amtsleiter Gerald Steiner 

Marktgemeindeamt  

St. Georgen am Walde 
Tel. 07954/3030-11 
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Die Marktgemeinde St. Georgen 

am Walde ist seit mehreren Mo-

naten grundbücherliche Eigentü-
merin der Liegenschaft ăFreyen-

schlagò in Linden 61. In der un-

endlichen Geschichte in Zusam-
menhang mit deren Ersteigerung 

sind seitdem weitere Aktivitäten 
ăpassiertò. 

 

Für den 8. November 2019 wäre 
die kostenlose Abgabe von Ge-

genständen, die sich noch im 

Sägewerksgebäude befinden, an 
Interessenten vorgesehen gewe-

sen. Nachdem Herr Adolf 
Freyenschlag daraufhin beim 

Bezirksgericht Perg eine um-

fangreiche Eingabe inklusive 
persönlicher Anzeige gegen den 

Bürgermeister wegen mehrerer 

Straftaten gemäß Strafgesetz-
buch eingebracht hatte, wurde 

uns geraten, den Termin abzusa-

gen und die gerichtliche Räu-

mung der Liegenschaft zu bean-
tragen. Schließlich fand am 25. 

November 2019 im Beisein von 

Polizeischutz unter der Leitung 
eines Gerichtsvollziehers, eines 

Richters, des Vizebürgermeis-
ters, des Amtsleiters und Mitar-

beitern des Bauhofes die verfüg-

te Räumung statt. 
 

Gegenstände, die noch von ge-

wissem Wert sein könnten, wur-
den fein säuberlich vom Ge-

richtsvollzieher protokolliert und 
im ehemaligen Wohnhaus sicher 

verwahrt. 

 
Zwischenzeitlich haben mit dem 

Land Oberösterreich Grundein-

löseverhandlungen stattgefun-
den, da die Straßenverwaltung 

das Wohnhaus abreißen lassen 

wird, um die Engstelle an der  

B 119a zwischen Aigner (Penz) 
und Freyenschlag zu beseitigen. 

Das Objekt wird seitens der Ge-

meinde vereinbarungsgemäß am 
28. Februar 2020 an das Land 

Oberösterreich übergeben wer-
den. 

Liegenschaft ăFreyenschlagò 

Räum- und Streupflicht im Ortsgebiet  

Eigentümer der an Gehsteige 

grenzenden Grundstücke sind 
verpflichtet, öffentliche Gehstei-

ge und -wege sowie Stiegen in 
der Zeit von 6:00 bis 22:00 Uhr 

von Schnee und Verunreinigun-

gen zu säubern sowie bei Schnee 
oder Glatteis zu bestreuen. 

Kommt auf vereisten Gehsteigen 

jemand zu Sturz und verletzt 

sich, kann der Eigentümer des 

angrenzenden Grundstückes 

nicht nur zur Zahlung von 
Schmerzensgeld verurteilt, son-

dern von Sozialversicherungsträ-

gern auch zum Ersatz der Heil-
behandlungskosten herangezo-

gen werden!  
 

Ist kein Gehsteig vorhanden, so 

ist der Straßenrand in der Breite 
von 1 Meter zu säubern und zu 

bestreuen. Die Eigentümer müs-

sen auch dafür sorgen, dass Eis 
und Schneewechten von den 

Dächern ihrer an der Straße ge-
legenen Gebäude entfernt wer-

den. Für Schäden bezüglich 

Splitt und Salzstreuung wird sei-
tens der Gemeinde keine Haf-

tung übernommen. Die fallweise 

Gehsteigräumung durch die Ge-

meinde befreit die einzelnen Lie-

genschaftseigentümer nicht von 

ihren Anrainerpflichten!  
 

Wir hoffen, dass durch ein gutes 

Zusammenwirken der kommu-
nalen Einrichtungen und des 

privaten Verantwortungsbe-
wusstseins auch im Winter wie-

der eine sichere und gefahrlose 

Benützung der Gehsteige, Geh-
wege und öffentlichen Straßen 

im Gemeindegebiet möglich ist. 

Wir ersuchen um Ihr Ver-

ständnis, dass bei starkem 

Schneefall der Räumdienst 

und unsere Mitarbeiter 

nicht überall gleichzeitig 

sein können.  
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ab 01.01.2020 
Informationen rund um das geänderte Abfallabfuhrsystem erhalten Sie  

am Gemeindeamt unter der Telefonnummer 07954/3030 

Systemumstellung bei der Abfallabfuhr ab 1. Jänner 2020 

Mit 1. Jänner 2020 wird das Ab-

fallsammelsystem umgestellt. Ab 

diesem Zeitpunkt werden Rest-
abfall, Papier und Kartonagen 

sowie Leichtverpackungen di-

rekt vom Haus abgeholt. 
 

Es wird in St. Georgen am Wal-
de keine öffentlich zugänglichen 

Abgabestellen für Papier/Karto-

nagen und Leichtverpackungen 
mehr geben. Lediglich Metall- 

und Glasverpackungen, biogene 

Abfälle und Altkleider können 

am Standort beim Bauhof in die 
entsprechenden Sammelbehälter 

eingebracht werden. 

 
Wir sind uns durchaus dessen 

bewusst, dass bei einer derartig 
massiven Änderung des Sam-

melsystems zu Beginn mit klei-

neren Unzulänglichkeiten zu 
rechnen ist und noch nicht alles 

ganz rund läuft. Wir ersuchen 

Sie daher, uns in solchen Fällen 

darüber zu informieren, denn 
nur so können wir Maßnahmen 

setzen, um den Abholprozess zu 

verbessern. Gerne stehen Ihnen 
Bürgermeister, Amtsleiter, die 

Bürgerservicemitarbeiterinnen 
und die Mitglieder des Umwelt-

ausschusses für Fragen, Aus-

künfte und Anregungen zur Ver-
fügung. 
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Löschwasserbehälterbau im Bereich der Walgerer-Kapelle 

Nach dem Gemeinderatsbe-

schluss zur Staubfreimachung 

des "Bäckerstückls" im Juni die-
ses Jahres, nach Überprüfung 

bzw. Wiederherstellung der 
Grundstücksgrenzen und nach 

einer Begehung mit Verantwort-

lichen der Leitungsträger wurde 
im September mit den Straßen-

bauarbeiten begonnen. Nach 
Verlegung der Leerverrohrung 

für Glasfaser und Straßenbe-

leuchtung sowie Zuleitungen 

zum Kanalstrang sowie der Er-
richtung der Rohtrasse konnte 

Anfang November gleichzeitig 
mit dem Fallen der ersten 

Schneeflocken des Winters die 

Asphaltdecke aufgebracht und 
das Bauvorhaben abgeschlossen 

werden. 

StraÇenbau GemeindestraÇe ăRiedl ð Bªckerst¿cklò 

Mit dem Bau eines Löschwas-

serbehälters im Bereich der Wal-

gerer-Kapelle ist unser Ausbau­
programm vorläufig abgeschlos-

sen. In den vergangenen drei 

Jahren wurden insgesamt sieben 
Behälter errichtet, die wesentlich 

zur Sicherung der Löschwasser-
versorgung im Brandfall beitra-

gen. Wir bedanken uns herzlich 

bei allen Grundeigentümern, die 
freiwillig und unentgeltlich die 

benötigten Grundflächen für die 

Standorte der Löschwasserbe-
hälter bereitstellen. 
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Es ist eine gute und sehr erfreuli-

che Nachricht für alle Sportbe-

geisterten aus unserer Region. 
Mit der beginnenden Wintersai-

son 2019/2020 gibt es in St. 

Georgen am Walde wieder ein 
Loipennetz. 

 
In den vergangenen Monaten 

hat sich eine kleine Gruppe von 

Personen ð namentlich sind das 
Werner Haider, Franz Hochstö-

ger, Anita Kastenhofer, Engel-

bert Klaus, Roland Tober und 

Erich Windhager ð intensiv mit 

einer Neuausrichtung des Lang-

lauf-Loipennetzes in unserer Ge-
meinde beschäftigt und eine gute 

Lösung erarbeitet. Eine Menge 

Arbeit steckt in der Suche nach 
einer geeigneten Trassenführung 

und in den Verhandlungen mit 
den betroffenen Eigentümern 

über die Benutzung ihrer Grund-

stücke. Beides ist geschafft und 
alle Gestattungsverträge sind 

unter Dach und Fach. Das neue 

Loipennetz findet sich in einer 

Höhenlage von deutlich über 

850 m Seehöhe im Bereich der 

Höfe Unterweger / Kapeller / 
Eittenreithner / Harruckstei-

ner / Schaureithner / Gebetsber-

ger. 
 

In den nächsten Tagen werden 
noch die Informationstafeln, die 

Beschilderung und die Kassen 

aufgestellt, und sobald sich der 
Winter mit ausreichend Schnee 

einstellt, steht einer erfolgrei-

chen Langlaufsaison nichts 
mehr im Wege. 

 
Den Betrieb des Loipennetzes 

und der damit verbundenen 

Kosten übernimmt das Touris-
musforum St. Georgen am Wal-

de, das dazu allerdings ver-

pflichtende Loipengebühren ein-
heben muss. Ohne Beiträge ist es 

nicht finanzierbar und das Tou-
rismusforum hofft auf die Ehr-

lichkeit der Loipennutzer. 

 

Wir wünschen allen Langlaufbe-
geisterten viele sportliche, erhol-

same und entspannende Stun-

den in unserer herrlichen Win-
terlandschaft. 

Tageskarte: ú 3,00  

als Einwurf in die Kassen bei den 

Parkplätzen 

 

Jahreskarte Erwachsene: ú 15,00 

als Aufkleber am Schistock 

 

Jahreskarte für Familien: ú 25,00 

als Aufkleber am Schistock 

Neues Langlauf-Loipennetz in St. Georgen am Walde 
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Die Gemeinde lud am 25. Okto-

ber 2019 all jene zu einem Will-

kommensnachmittag ein, die 
während der letzten Jahre zuge-

zogen sind. Etwa ein gutes Dut-

zend Personen hat das Angebot 
angenommen.  

 
Es begann im Sitzungssaal der 

Gemeinde mit einer kurzen Be-

grüßung durch den Bürgermeis-
ter und der anschließenden 

Rundfahrt durch unser Gemein-

degebiet. Die Strecke führte uns 
vom Ortszentrum nach Brückel-

wald, über Kronberg zum Eiser-
nen Bild, über den Reiterhof Pil-

ger nach Erlau und hinauf auf 

den Burgstall, weiter nach Unter 
St. Georgen zur Hubertuskapelle 

und zur Steinernen Heufuhre 

und schließlich über die Schla-
ger- und Hagenhofner-Häuser, 

Henndorf und Ebenedt wieder 
zurück nach St. Georgen am 

Walde. Unterwegs gaben Bür-

germeister und Vizebürger­
meister viel Information und 

Wissenswertes über die Gemein-

de an die Teilnehmer weiter und 

beantworteten ihre Fragen. 
 

Beim anschließenden gemütli-
chen Zusammensein im Sit-

zungssaal bei Brötchen, Geträn-

ken, Mehlspeisen und Kaffee 
nutzten Vereins- und Frakti-

onsobleute die Gelegenheit, über 

ihre Angebote und Leistungen 

zu informieren und die Teilneh-
mer zur Mitarbeit einzuladen. 

Die positiven Rückmeldungen 
zeigen, dass der Willkommens-

nachmittag eine gelungene Ver-

anstaltung war, die in der Zu-
kunft wieder stattfinden wird. 

Willkommensnachmittag für Zugezogene 

Einladung zum Jugendtreffen 2020 in Deutschland 

Seit mehr als 50 Jahren betreibt 

unsere Gemeinde die Partner-

schaft ăLinden gr¿Çt Lindenò 
mit Gemeinden aus Deutsch-

land, den Niederlanden, Belgi-

en, Frankreich und Spanien. Im 

Rahmen dieser Partnerschaft 

findet jedes Jahr in einem ande-

ren Land das internationale Ju-
gendtreffen statt, das auch unse-

rer Jugend die Möglichkeit bie-

tet, andere Länder und Kulturen 

kennen zu lernen und neue 

Freundschaften zu schließen. 

Aus jeder Partnergemeinde sind 
wieder acht Jugendliche im Al-

ter von 16 bis 19 Jahren herzlich 

eingeladen. 
 

Anmeldung bis 29. Februar 2020 
beim Gemeindeamt. 

Jugendtreffen in  

Linden / Holstein  

(Deutschland) 
 

Das Treffen findet von  
22. bis 31. Juli 2020 statt. 


